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1 Teilnahme am «Rynach Fescht»  

Die Anmeldefrist für das vom 13. bis 15. September 2024 stattfindende "Rynach Fescht" ist abgelaufen. An-
meldeschluss war der 13. September 2023. Vereine und andere Organisationen hatten die Möglichkeit, sich 
für Stand-, Bar- und Baizenbetrieb, Attraktionen sowie als Band für Aufführungen und Bühnenprogramme 
über das Online-Formular anzumelden. (Betreiber von Festbaizen, Bars und Marktständen sowie Darstel-
ler/innen und Künstler/innen werden nachfolgend als "Anbieter/innen bzw. Anbietende" bezeichnet.) 

Die Anbietenden, die sich fristgerecht angemeldet haben, wurden schriftlich durch das Organisationskomi-
tee über die Standplatzzuteilung informiert. Dabei wurden die geäusserten Wünsche zu Art, Ort und Flä-
chengrösse für eine Teilnahme am "Rynach Fescht" nach Möglichkeit berücksichtigt.  

Es ist zu beachten, dass das Organisationskomitee (OK) weiterhin das Recht hat, Anbietende abzulehnen, 
die mit ihrem Stand kein Thema aus der Geschichte Reinachs repräsentieren. Als Beispiele für mögliche 
Themen können genannt werden: Gempenblick, Räb-Baizli, Neuhof, Taunerhaus, Kreuz am Dornacherweg 
(Erdbeben), Industrialisierung, 30-jähriger Krieg, Departement Terrible, Birsigbahn, Vom Dorf zur Stadt usw. 

Die Anzahl Standplätze ist begrenzt, daher hatten Vereine und Institutionen mit Sitz in Reinach sowie Mit-
glieder von «kmu Reinach» Vorrang. Es werden keine auswärtigen Foodtrucks akzeptiert. 

 

2 Programm «Rynach Fescht» 

Das «Rynach Fescht» wird ein Publikumsmagnet. An drei Festtagen werden 20'000 bis 30’000 Besucherin-
nen und Besucher aus Reinach und der Region erwartet. Das Organisationskomitee erstellt ein Unterhal-
tungsprogramm und stellt zwei Bühnen auf den Hauptfestplätzen (Gemeindeplatz und Ernst Feigenwinter 
Platz) zur Verfügung. 

Die beiden Bühnen werden während den Festzeiten dauernd mit regionalen Musikformationen, Bands; Ge-
sangsvereinen, der Musikschule Reinach, Kinder-Sportgruppen und diversen Vorstellungen von Vereinen 
und KMUs bespielt 

Die Bühnenkünstler stehen fest; die Anmeldefrist für eine Bühnennutzung ist abgelaufen (siehe Punkt 1). 

 

3 Anforderungen an eine Teilnahme am «Rynach Fescht» 

Der Bezug zu einem Thema aus der Geschichte Reinachs sowie das Angebot war für die Zuteilung der 
Standplätze sehr wichtig! Das OK plant ein buntes, kreatives und vielseitiges Fest. Festbaizen und Bars sind 
entsprechend zu dekorieren und zu gestalten. 

Vereine, die Unterstützung bei der Gestaltung ihrer Stände benötigen, dürfen sich gerne bei Jörg Burger 
(Tel. 079 442 71 80 zu Bürozeiten) zwecks Unterstützung melden. Im Juli und August 2024 wird an der Tal-
ackerstrasse eine Werkstatt zur Verfügung stehen, in welcher drei Personen den Vereinen, welche Unter-
stützung beim Bau benötigen, zur Verfügung stehen. 

3.1 Festzeiten 

Das «Rynach Fescht» wird am Freitag, 13. September 2024 mit einer Zeremonie eröffnet. 

Festzeiten: 

• Freitag, 13. September 2024 16.00 – 02.00 Uhr (Marktstände und kmu Reinach: 16.00 -20.00) 

• Samstag, 14. September 2024 10.00 – 02.00 Uhr (Marktstände und kmu Reinach: 10.00 -22.00) 

• Sonntag, 15. September 2024 10.00 – 17.00 Uhr (Marktstände und kmu Reinach: 10.00 -17.00) 

Diese Festzeiten sind für alle Anbietenden verbindlich. Bei den Marktständen und kmu Reinach ohne 
Gastro handelt es sich um Minimalzeiten, die Stände dürfen auch länger betrieben werden.  
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Der Aufbau der Stände findet am Freitag von 08.00 Uhr bis spätestens 15.30 Uhr statt. Die Zu- und Weg-
fahrt zu den Ständen für den Aufbau ist am Freitag nur bis 15.30 Uhr möglich. Ab diesem Zeitpunkt müssen 
die Fahrzeuge das Festgelände wieder verlassen haben. Es gibt keine Parkplätze für Standbetreiber auf dem 
Festgelände! Der Abbau der Stände findet am Sonntagabend ab 17.00 Uhr statt und muss noch am Sonn-
tag abgeschlossen werden (Ausnahme: andere Vereinbarung). Die Hauptstrasse wird am Montagmorgen 
um 06.00 Uhr für den Verkehr wieder geöffnet. 

3.2 Anforderungen an Gastronomiebetriebe 

Abgabe von Alkohol 

Gemäss Bundesrecht dürfen gebrannte Wasser nicht an Personen unter 18 Jahren und gegorene Getränke 
nicht an Personen unter 16 Jahren abgegeben werden. Es ist zudem jederzeit sicherzustellen, dass Minder-
jährige keinen Zugang zu Alkohol haben. Wo Alkohol verkauft wird, ist gut sichtbar das entsprechende Ju-
gendschutz-Plakat anzubringen. In Zweifelsfällen haben sich die verantwortliche Person beziehungsweise 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhand eines amtlichen Ausweises über das Alter zu vergewissern. 

Verwendung von mobilen Fritteusen 

Bei Fritteusen mit einem Ölinhalt von 10l und mehr sind geeignete Löschgerate in unmittelbarer Nähe be-
reit zu halten. Bei Fritteusen mit 50l und mehr Ölinhalt sind zwingend Feuerlöscher der Kategorie F vorzu-
halten. 

Unter der Kochstelle (Friteuse, Grill etc. muss ein Plastik oder Vlies gelegt werden, um Fettflecken auf dem 
Asphalt zu vermeiden. 

Letzte Runde 

Am Freitag und Samstag dauert das Rynach-Fescht bis 02:00 Uhr, damit die Endzeit eingehalten werden 
kann, wird die letzte Runde auf 01:30 festgelegt. 

3.2.1  Kein Pflichtsortiment 

Anbietende besorgen ihre Ware selbst und dürfen ihre Partner selbst wählen.  

Der Verein «366 x 850 Joor Rynach» und damit das Rynach Fescht wird von verschiedenen Partnern bzw. 
Sponsoren unterstützt. Diese bieten u.a. auch ein Gastro-Angebot an. Die interessierten Anbietenden sind 
gebeten, sich bis spätestens Ende Juni 2024 bei den Gastrobetrieben zu melden. Alle Gastropartner bieten 
während des Fests Pikettzeiten an. 

Bäckerei Grellinger   Brot und Backwaren 
Bestellungen: info@grellinger.ch 

Jenzer Fleisch & Feinkost AG  Fleisch und Wurst mit Lagermöglichkeit am Fest 
Bestellungen: mh@goldwurst.ch 

Prodega-Markt / Transgourmet  Gesamtes Gastro-Angebot 
Für die Vorbereitung des Festes können Anbietende im Prodega-Markt vorgängig eine Kundenkarte ausstel-
len lassen, welche kurz vor und während dem Fest gültig ist. 
Kontakt: alex.binkert@transgourmet.ch 

Unser Bier    Feschtbier, in Flaschen à 33cl, auch in Containern à 20l 
Das Bier kann zum Selbstkostenpreis des OK bestellt werden: 20 Liter-Fass: Fr. 83.25; Feschtbier in 33cl-Fla-
schen: Fr. 2.15 pro Flasche (Abgabe in 10er-Einheiten). Preise sind inkl. MwSt. Bestellungen bitte ab sofort 
direkt über Unser Bier, info@unserbier.ch. 

Werbetechnikpartner: 

Cordag AG    Beschriftungen aller Art (Aufkleber, Werbebanner, Preisschilder, 
Tafeln, Wände), Sichtschutzmaterial-Rollen neutral und bedruckt, reflektierende Absperrnetze, Roll-Ups, 
Fahnen, Zeltverkauf, Faltzelt-Miete, Schutzblachen, Zurrgurte, / Spannset. https://cordag.ch/de/sorti-
ment/werbetechnik, Kontakt: info@cordag.ch / Tel. 061 / 755 50 40 

mailto:info@grellinger.ch
mailto:mh@goldwurst.ch
mailto:alex.binkert@transgourmet.ch
https://cordag.ch/de/sortiment/werbetechnik
https://cordag.ch/de/sortiment/werbetechnik
mailto:info@cordag.ch
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3.2.2 Keine Pflichtpreise 

Das OK legt keine Pflichtpreise fest. Wir bitten jedoch alle Anbietenden, zu einem vernünftigen Preis anzu-
bieten. 

Richtpreis Bier 
Im grossen Festzelt auf dem Gemeindehausplatz verkauft der «366er Club» das Offenbier zu folgenden 
Preisen:  3 dl Fr. 5.-  5dl Fr. 7.- 

3.2.3 Geschirr 

Zur Verwendung von Essgeschirr und Becher besteht seitens Bewilligungsbehörde die Empfehlung (keine 
Pflicht), Mehrweggeschirr zu benutzen. Glas- und PET-Flaschen sind erlaubt. Ein Depot muss nicht verrech-
net werden. 

Es sind zwei Waschgelegenheiten für Teller, Bestecke und Gläser durch das OK auf dem Festgelände vorge-
sehen, so dass hier das Abwaschen des Geschirrs möglich ist. Ausserdem werden ca. 70% der Stände über 
einen Wasseranschluss verfügen. 

3.2.4 Festmobiliar 

Die Anbietenden organisieren ihr Festmobiliar (Festbankgarnituren, Zelte, etc.) selbst (Anbieter siehe z.B. 
Punkt 3.2.1). Der Standort für grosse Kühlwagen der Anbietenden befindet sich entlang des Bieglinwegs, 
nördlich des Gemeindezentrums. Stellplatzbedarf ist bitte frühzeitig über die Geschäftsstelle des Vereins 
«366 x 850 Joor Rynach» zu melden: info@850-joor-ryna.ch 

3.2.5 Nutzung von Tischtüchern, Servietten und Zuckersticks 

Während des Rynach Feschts wird von allen Anbietenden erwartet, dass Tischtücher (Rollen à 200 Meter; 
weiss), Servietten (Packungen à 100 Stück; rot) und Zuckersticks (Packungen à 1'000 Stück oder 100er-Stü-
ckelung nach Bedarf) der Raiffeisenbank Reinach verwendet werden. Diese werden kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Bestellungen dazu sind bis 31. Juli 2024 per E-Mail an daniel.vanbuerck@modevaag.ch zu 
senden. Das Material ist auf dem Gemeindeplatz am Freitag, 13. September 2024 von 10.00 Uhr bis 12.00 
Uhr abholbereit. Nachschub ist auf Anfrage verfügbar. Tischtücher anderer Finanzdienstleister sind nicht 
erlaubt. 

3.3 Anforderungen an Marktstände 

Marktstände werden von der Gemeinde geliefert und müssen von den Anbietenden selbst aufgestellt wer-
den. Spezielle Zelte müssen von den Anbietenden selbst organisiert werden. 

3.4 Nachhaltigkeit: Mobilität, Abfall und Reinigung 

Das Rynach Fescht hat den Anspruch, in nachhaltiger Weise den Festbetrieb zu planen und durchzuführen. 
Dazu wird auch die aktive Unterstützung durch die Anzubietenden sowie der Festbesuchenden benötigt.  

Anreise und Parkplätze 

Das Rynach Fescht ist als Fest geplant, das „von Reinach für Reinach“ durchgeführt wird. Daher wird die 
Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher lokaler Herkunft sein. So sieht das Konzept eine umweltverträg-
liche Anreise zu Fuss, mit dem Zweirad oder dem ÖV vor. Da die Tramdurchfahrt auf der Hauptstrasse wäh-
rend des Fests wegen Bauarbeiten südlich des Zentrums nicht möglich sein wird, sind auf geänderter Lini-
enführung Ersatzfahrten der BLT mit dem Bus vorgesehen. Im Bereich des Festgeländes werden Parkplätze 
nur für das Abstellen von Zweirädern zur Verfügung stehen. Die Festzone ist von Anwohnerzu- und weg-
fahrten abgesehen, autofrei. Für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen ist die Zugänglichkeit zum Fest 
und zu den Sanitäranlagen sichergestellt. 

  

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AK1Z9DTA/info@850-joor-ryna.ch
mailto:daniel.vanbuerck@modevaag.ch
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Abfallsammlung und -trennung 

Während der gesamten Dauer des Festbetriebs werden die Abfälle mit einem Mülltrennungssystem gemäss 
dem Vier-Kammern-Prinzip gesammelt. An neun über das Festgelände verteilten Standorten stehen 770-
Liter-Rollcontainer, die Kammern besitzen, für 

a. Aluminium 

b. PET 

c. Glas 

d. brennbares Material 

Die Leerung der Entsorgungsstationen erfolgt durch freiwillige Helfer (Volunteers). 

Um bei der Ausgabe von PET-Flaschen auf eine Depotgebühr verzichten zu können, werden PET-Flaschen 
gezielt gesammelt, ggfs. von anderen Abfällen getrennt und dem Recycling zugeführt. 

Standbetreiber mit gastronomischem Angebot erhalten eigene Rollcontainer durch die Firma Jost. Sie lee-
ren die Container selbst bei den Muldenplätzen (siehe Pfeile in Abb. unten). 

 
An zwei zentral gelegenen Standorten nördlich und südlich der Hauptstrasse (Bieglinweg Ecke Schulgasse 
sowie Ziegelgasse) werden mittels Pressmulden die brennbaren Abfälle von Mitarbeitern der Firma Jost ge-
presst und nach dem Rynach Fescht zur Weiterverwendung bzw. zum Recycling abtransportiert. 

 

 
 

Abb. der Standorte der Entsorgungsstationen und Mulden 
 

Legende: 
Rote Punkte: Muldenplätze in Ziegelgasse und Bieglinweg; Leerung Mulden durch Firma Jost 
Rot-gelbe Punkte: 9 Entsorgungsstandorte auf dem Festgelände (Leerung durch Volunteers) 
 

Brennbarer Kehricht, Glas, PET und Papier/Karton werden von der Reinacher Firma Jost entsorgt. Kehricht 
soll in Säcken mit Abfallvignette via reguläre Kehrichtabfuhr der Gemeinde abgefahren werden. Das in 
Ölflaschen gesammelte Alt-/ Fritieröl wird in den Recyclingpark Reinach gebracht. Das gesammelte Alumi-
nium wird dem Werkhof der Gemeinde übergeben. 

Reinigung des Festgeländes 

Die Standbetreiber und -betreiberinnen sind dafür verantwortlich, die Fläche ihres Standes während der 
Dauer des Festes sauber zu halten. Während des Rynach Feschts wird das Festgelände zwei Mal durch das 
Personal des Werkhofs gereinigt: am Samstagmorgen (14.9.) und am Sonntagmorgen (15.9.). 

Am Samstag und Sonntag um 08.00 Uhr wird eine Equipe des Werkhofs mit Strassenwischgerät durch die 
Hauptstrasse und Kirchgasse fahren. Alle Standbetreiber haben die Aufgabe selbst für die Sauberkeit zu sor-
gen. Dennoch kann etwas auf dem Boden liegen, was nicht vom Standbetreiber stammt oder entsorgt wird. 
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Dieser Abfall ist am Samstag und Sonntagmorgen vor 08.00 Uhr auf die Mitte der Strasse zu wischen, damit 
es von der Strassenwischequipe aufgenommen werden kann. 

 

4 Bewilligung 

Das OK beschafft die Anlass-Bewilligung bei den entsprechenden Behörden für alle Anbietenden. Es sind die 
einschlägigen Vorschriften sowie die Auflagen der Behörden zu befolgen. So sind z.B. die Jugendschutzbe-
stimmungen an den Ständen gut sichtbar anzuzeigen. Das Lebensmittelgesetz sowie die Vorschriften u.a. 
der Bau- und Feuerpolizei, zum Lärm, zu Öffnungszeiten sowie die Vorgaben im Abfallkonzept sind zu befol-
gen. Der Schutz von Erdreich, Rasenflächen und Gewässern ist zu gewährleisten. 

Ruhe und Ordnung 

Bei Musikdarbietungen sind die eidgenössischen Vorgaben bzgl. Schallschutz einzuhalten (VNISSG). Unab-
hängig davon ist die Lautstärke auf ein vernünftiges Mass einzustellen. Der Bass für musikalische Unterhal-
tung muss ab 1:00 Uhr heruntergefahren werden. 

 
Die Einhaltung der Vorschriften wird vor dem Festbeginn durch den Lebensmittelinspektor und die Feuer-
polizei und in Stichproben auch während des Festes geprüft. Bei unsachgemässen Installationen kann der 
Betrieb untersagt werden. 

 

5 Festplatzangebot und Preise 

Strom- und Wasseranschluss (nur kalt) werden, wie bei der Anmeldung vermerkt, zur Verfügung gestellt. 
Bitte beachten Sie, dass Wasseranschlüsse nicht an allen Standorten berücksichtigt werden können. 

Für den Wasseranschluss / -verbrauch wird ein Pauschalbetrag in Höhe von Fr. 150.- erhoben. 

Ein Stromanschluss à 230V ist inklusive, alle weiteren Anschlüsse kosten 25.- pro 230V-Anschluss und 45.- 
pro 380V-Anschluss. 

Preis Bar/Baizen/Verpflegung 

• CHF 30/m² IGOR-/kmu Reinach Mitglieder oder Sitz in Reinach 

• CHF 50/m² Auswärtige 

Preis Marktstand 

• CHF 120 für Hobby-Vereinsstände für 3 Tage (ohne Verpflegungsangebot) 

• CHF 50 pro Tag, inkl. 3 m/pro zusätzlicher Laufmeter CHF 10 pro Tag - für Profihändler (ohne Ver-
pflegungsangebot) 

Flächenangaben werden in ganzen m2 angegeben; z.B. 3 x 6 Meter = 18 m2 

Zahlungsbedingungen  

Vorauszahlung: 20% der Standmiete (ohne Wasser und Strom) via Rechnung (= Bestätigung), der Restbe-
trag wird dem Anbietenden nach dem «Rynach-Fescht» in Rechnung gestellt. Die Anzahlung verfällt bei Ab-
meldung. Bei kurzfristigen Abmeldungen (30 Tage vorher) ist der ganze Betrag geschuldet. 
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6 Möglichkeiten zum Geldwechsel über das Wochenende (Notfalldienst) 

6.1 Zeitfenster für Geldwechsel 

Die Raiffeisenbank Reinach BL wird für die Anbietenden über das Wochenende fünf Zeitfenster anbieten, 
um Geldwechsel vorzunehmen. Diese Dienstleistung steht allen Anbietenden zur Verfügung (auch denen, 
die keine Konten bei der Raiffeisenbank Reinach BL führen). 

• Freitag, 13.9.2024 20.30 Uhr – 21.30 Uhr 

• Samstag, 14.9.2024 10.00 Uhr – 11.00 Uhr und 17.00 Uhr – 18.00 Uhr 

• Sonntag, 15.09.2024 10.00 Uhr – 11.00 Uhr 

Raiffeisenkunden steht für Einzahlungen und Bezüge der Bankomat bei der Raiffeisenbank Reinach BL 
(Hauptstrasse 9) zur Verfügung. Dieser ist mit grosser Sorgfalt zu benutzen (z.B. Aufmerksamkeit, dass 
keine Fremdkörper in den Einzug gelangen), damit am Wochenende Einzahlungsmöglichkeiten nicht verun-
möglicht werden. 

6.2 Vereinskonto 

Anbietende könnten im Voraus bei der Raiffeisenbank Reinach BL ein Vereinskonto eröffnen. 

 

7 Anlieferung, Feinverteilung und Abfallentsorgung 

Die Anlieferung von Getränken und Esswaren für die Stände erfolgt nur innerhalb bestimmter Zeitfenster 
durch Lastwagen (Sa und So zwischen 08.00 und 09.00 Uhr morgens). Die Ware wird in den von den Anbie-
tenden organisierten und abgestellten Kühlwagen gelagert. Die Standbetreiber sind für die Feinverteilung 
auf dem Festgelände (absolute Fussgängerzone!) selbst verantwortlich (Sackkarren etc.). 

Eine Hauptabfallsammelstelle wird an der Schulgasse Ecke Bieglinweg mit geschlossenen Containern einge-
richtet, eine zweite an der Einmündung des Jurawegs in die Ziegelgasse. Entlang der Festmeile und auf den 
Hauptplätzen werden Abfallentsorgungsmöglichkeiten für Glas, PET, Alu und Brennbarem stehen. 

 

8 Sicherheit (Safety und Security) 

Die Überwachung des Festgeländes übernimmt tagsüber bis 18.00 Uhr die Gemeindepolizei, ab 18.00 Uhr 
und während der Nacht wird die Firma Securitas mit Personal und Hunden das Festareal bewachen. 

8.1 Versicherung 

Der Abschluss einer Versicherung ist Sache der Anbietenden. 

8.2 Samariter 
Auf dem Festareal wird sich im Gemeindezentrum an der Hauptstrasse ein Samariterposten befinden. 

 

9 Besuchermobilität / Zugänglichkeit des Geländes 

Es wird darauf geachtet, dass das Fest auch für mobilitätseingeschränkte Personen zugänglich ist. Entspre-
chend stehen WC-Anlagen für Menschen mit Einschränkungen auf dem Festgelände, sowie im Heimatmu-
seum zur Verfügung. Das ganze Gelände ist rollstuhlgängig. 

Die Zufahrt zur Wielandstrasse ist mit einem Gitter abgesperrt, ebenso die Kirchgasse auf der Höhe des 
Ernst Feigenwinter Platzes und die Ziegelgasse ab Juraweg zur Kirchgasse. Zufahrten sind möglich für An-
wohner (beschränkt) und Blaulichtorganisationen. 
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10 Organisation und Kontakt vor und während dem Fest 

Festleitung (Stände, Baizen und Bars): 

Jörg Burger, plaettliburger@bluewin.ch, 079 442 71 80 
 

Infrastruktur: 

Adrian Billerbeck, adrian.billerbeck@gmx.ch, 079 462 59 25 

 

Für alle weiteren Fragen: 

Geschäftsstelle «850 Joor Rynach», info@850-joor-ryna.ch, 061 511 23 66. 
 

Während des Fests wird vor dem Gemeindezentrum täglich bis 21 Uhr ein Infostand besetzt sein. 

 

 

Weitere Infos unter www.850-joor-ryna.ch 

mailto:plaettliburger@bluewin.ch
mailto:adrian.billerbeck@gmx.ch
mailto:info@850-joor-ryna.ch
http://www.850-joor-ryna.ch/

